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wissenswert  Ziel ist, Aktivitäten zur Kunst zu bündeln; zum fünften Mal lädt das Art Cluster 
Vienna vom 16.–22. November zur „Vienna Art Week“ – diesmal unter dem Motto „Verführung zur 
Kunst“. Museen, Kunsthallen, Galerien, Auktionshäuser und internationale Künstler laden zu Spezial- 
führungen, Sonderausstellungen, Einblicke in private und öffentliche Depots, Stadtrundgängen, Atelier- 
besuchen, Performances, Vorträgen und Diskussionen ein. Insgesamt sechzig Veranstaltungen über 
Kunst des Barock bis zu zeitgenössischen Themen haben die Teilnehmer zusammengestellt. Disku-
tiert wird unter anderem über künstlerische Inhalte und Dynamiken des Kunstmarkts, vorgestellt  
wird das Buch Kunst Global (vgl. KUNST UND AUKTIONEN 20, S. 46), und am 17. November öffnen 
rund vierzig Galerien bis 24 Uhr ihre Türen. Ein Schwerpunkt liegt in diesem Jahr mit dem parallel 
stattfindenden Wiener Architektur Kongress auf den Phänomenen des südosteuropäischen Städtebaus. 
Mehr Informationen unter www.viennaartweek.at.

V iele Kulturen sind reich an Schätzen und Kunstwerken, die einzig-
artig sind. Häufig befinden sie sich jedoch nicht in den jeweiligen 
Nationalmuseen der Ursprungsländer sondern in einem anderen 
Staat. Kulturgut ist für eine Nation vielfach identitätsstiftend, wes-

wegen es  einen besonderen Schutz braucht und nicht durch kriegerischen 
Raub oder illegalen Handel außer Landes gebracht werden soll.

Die rechtlichen Grundlagen hierzu sind gar nicht so alt; in Abkehrung zum  
Beispiel vom preußischen Allgemeinen Landrecht von 1794, das Beute aus 
Kriegszügen als erlaubte Eigentumsverschaffung erachtete, wurden erst in 
neuerer Zeit völkerrechtliche Normen geschaffen, wie etwa die Haager Land-
kriegsordnung von 1907, die Privateigentum schützt, die Haager Konvention 
von 1954 (Schutz von Kulturgut bei bewaffneten Konflikten) und die UN-
ESCO-Konvention von 1970. Letztere ist eines der wichtigsten Abkommen in 
diesem Zusammenhang, die Maßnahmen zum Verbot und zur Verhinderung 
von rechtswidriger Einfuhr, Ausfuhr und Übereignung von Kulturgut fest-
schreibt. Die UNESCO-Konvention wurde zwar von mehr als hundert Staaten 
unterzeichnet, ist allerdings ein gleichsam „stumpfes Schwert“, da sie erst in 
nationales Recht umgesetzt werden muss, um Wirkung zu zeigen. Problema-
tisch ist, dass den unterzeichnenden Staaten keine Frist zur Umsetzung vor-
gegeben  wurde und Gestaltungsfreiheiten sowohl bei der Auswahl, was ein 
fremdes Kulturgut ist und dementsprechend mit einem Importverbot belegt 
wird, als auch bei der Durchführung von Rechtshilfe im Falle von Rückforde-
rungsansprüchen eingeräumt wurden.

Die Schwächen der UNESCO-Konvention von 1970 sollten im Unidroit-
Übereinkommen von 1995 beseitigt werden; insbesondere in Bezug auf die 
Rückgabe von gestohlenen Kulturgütern. Im Prinzip scheint man sich einig 
zu sein, dennoch gibt es verstärkt Rückgabeforderungen von Kunstwerken 

wie zum Beispiel bei der berühmten Büste der Nofretete (Abb.), dem Perga-
monaltar oder den sogenannten Elgin Marbles vom Parthenos-Fries der 
Akropolis.

Ägypten fordert schon seit längerem die Rückgabe der Nofretete aus Ber-
lin, denn sie ist ein Symbol für das Land zur Zeit der Pharaonen und ein 
einzigartiges Kulturgut. Muss sie zurückgegeben werden? Als Jurist beurteilt 
man einen Fall anhand der Fakten. Zunächst ist zu prüfen, wie das Kunst-
werk zu dem jetzigen Eigentümer gelangt ist beziehungsweise unter wel-
chen Bedingungen es aus dem Ursprungsland ausgeführt wurde. 

Bei archäologischen Grabungen in Ägypten oder anderen Ländern war es 
üblich, nach Vereinbarung mit den dortigen Behörden die Hälfte oder einen 
vereinbarten Prozentsatz des Gefundenen zu behalten. In der Regel hatte das 
Ursprungsland das Recht eine Vorauswahl der Stücke vorzunehmen; meist 
erfolgte dies anhand von Abbildungen. Die Büste der Nofretete ist aufgrund 
eines solchen Vertrags rechtmäßig ausgeführt worden. Wie das damals ge-
nau ablief, und ob schlechte Abbildungen oder falsche Beschreibungen da-
bei im Spiel waren, ist heute nicht mehr feststellbar, so dass die Forderung 
bislang zurückgewiesen wurde.

Gibt es auch eine moralische Pflicht? An dieser Stelle ist zu bedenken, dass 
Kunstschätze von Herrschern immer schon als Präsente ins Ausland gege-
ben wurden, was juristisch als Schenkungsvertrag zu bezeichnen ist. Leider 
gibt und gab es, auch in altägyptischer Zeit, viele Raubgrabungen und Dieb-
stähle aus alten Fundstätten. Juristisch sind viele dieser Fälle als abgeschlos-
sen anzusehen und entsprechend dem damaligen Recht beendet. Nach deut-
schem Recht verjähren Ansprüche spätestens nach dreißig Jahren, um 
Rechtsfrieden zu schaffen, so dass ein zivilrechtlicher Anspruch ausgeschlos-
sen erscheint.Welche Bedeutung haben dann überhaupt die internationalen 

kunst und recht

Kulturgüterschutz – ein rechtlicher oder ein moralischer Begriff?

Die Büste der Nofretete (Detail),  
deren Rückführung von Ägypten  
regelmäßig gefordert wird,  
ist seit kurzem im nach Plänen von  
Stararchitekt David Chipperfield  
wieder errichteten Neuen Museum  
auf der Berliner Museumsinsel  
zu sehen. Dort hat das Ägyptische Museum  
nun wieder seinen angestammten Platz.




